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(3) Private Veranstaltungen sind nur in Ausnahmefällen 
möglich. 

 

(4) Eine Nutzung für gewerbliche oder parteipolitische 
Veranstaltungen ist ausgeschlossen. 

 
§ 2 

Grundsätze der Nutzung 
 

Alle Veranstaltungen müssen den Bestimmungen des § 4 
Abs. 2 des Erbbaurechtsvertrages entsprechen (Anlage 3). 
 

§ 3 
Nutzung 

 

(1) Der Antrag auf Nutzung der Patronatskirche ist min-
destens vier Wochen vor dem Termin schriftlich unter 
genauer Angabe von Art und Ablauf der Veranstaltung 
zu stellen (Anlage 1). 

 

(2) Über die Vergabe entscheidet der Bürgermeister. 
 

(3) Vorrang haben gemeindliche Veranstaltungen, Veran-
staltungen des Vereins zur Wiederherstellung der Pat-
ronatskirche und des Dorfangers e.V. sowie der evan-
gelischen Kirchengemeinde Schulzendorf. 

 

(4) Im Oktober wird in Abstimmung mit dem Verein zur 
Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfan-
gers e.V. ein Jahresplan für die Veranstaltungen des 
folgenden Jahres in Abstimmung mit den ortsansässi-
gen Vereinen erstellt. Dieser bildet den Rahmen für die 
Nutzung der Patronatskirche. 

 
§ 4 

Nutzungsverhältnis 
 

(1) Das Nutzungsverhältnis zwischen der Gemeinde und 
privaten Nutzern wird privatrechtlich durch Mietver-
trag geregelt. Es wird ein privatrechtliches Entgelt nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Mietpreistarifs zu dieser 
Benutzungsordnung erhoben (Anlage 2). 

 

(2) Die Besucherzahl ist auf 200 Steh- bzw. auf 130 Sitz-
plätze und 30 Stehplätze beschränkt. 

 

(3) Die Nutzung der Patronatskirche durch den Verein zur 
Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfan-
gers e.V., die evangelische Kirchengemeinde und orts-
ansässige Vereine erfolgt kostenfrei. 

 
§ 5 

In-Kraft-Treten 
 

Die Benutzungsordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 

Schulzendorf, den 12.09.2006 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister  
 
Anlagen: 
- Anlage 1: Antrag zur Nutzung der Patronatskirche Schulzendorf 
- Anlage 2: Mietpreistarif 
- Anlage 3: Auszug aus dem Erbbaurechtsvertrag zwischen der 

Evangelischen Kirchgemeinde Schulzendorf und der Gemeinde 
Schulzendorf vom 02. Mai 2001 (Patronatskirche)  

Anlage 1 
zur Benutzungsordnung der Patronatskirche Schulzendorf 

 
 

Antrag zur Nutzung der  
Patronatskirche Schulzendorf 

 
 

Antragsteller(in):  
 
Name: ………………     Vorname:    ……………………. 
 
Anschrift:………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 
Tel./Fax/Mail:  ..................................................................... 
 
Art der Veranstaltung: ………………………...………… 
………………………....…………………………………… 
………………………….…………………………………... 
 
 
Datum: …………Nutzungszeit:  von …...…..bis ……Uhr 
 
Eintritt: ja/nein      Höhe: ……….  €   voraussichtliche 
                                                               Teilnehmerzahl:…. 
 
Besondere Wünsche:  
..……………………………………………………………..
..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
Datum der Antragstellung:  …………………….….. 

Unterschrift 
 
Hinweis: 
 
Eine Nutzung ist nur genehmigungsfähig, wenn sie den 
Festlegungen der Benutzungsordnung für die Patronatskir-
che Schulzendorf  entspricht.  
 
 
Anlage 2 
zur Benutzungsordnung der Patronatskirche Schulzendorf 
 
 

Mietpreistarife  
für die Nutzung der Patronatskirche 

 
Entsprechend Kostenkalkulation für die Patronatskirche aus 
2005 ergeben sich folgende Mietpreise für die private Nut-
zung: 
 
 
Sommerpreis pro Tag (ohne Heizkosten) in der Zeit vom 
01.05. – 30.09.      50,00 € 
Winterpreis pro Tag (mit Heizkosten) in der Zeit vom 
01.10. – 30.04.    100,00 € 
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Anlage 3 
zur Benutzungsordnung der Patronatskirche Schulzendorf 
 
 

Auszug aus dem Erbbaurechtsvertrag  
zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schulzendorf und der Gemeinde Schulzendorf 

 
§ 4 

Übernahme und Erhaltung der baulichen Anlagen 
 
2. Die Erbbauberechtigte wird die übernommenen Bau-

lichkeiten zu Ausstellungen, Konzerten, Veranstaltun-
gen der Ortsgemeinden, der Schulen, als Heimatmuse-
um sowie für Tagungen und Konferenzen nutzen, so-
fern diese Veranstaltungen und Handlungen der ur-
sprünglichen Widmung der Patronatskirche als Ort      
evangelischer Verkündigung nicht entgegenstehen oder 
durch diese Veranstaltungen und Handlungen die evan-
gelische Kirche, der evangelische Glaube sowie das 
Wirken der evangelischen Kirche in der Gesellschaft 
nicht bekämpft oder herabgewürdigt werden. Sinnge-
mäß gilt dies für die Nutzung der noch vorhandenen 
Einbauten. 

 
      Es sind insbesondere Veranstaltungen nicht zugelassen, 
 

a) die von Gruppen getragen werden, die in Wort und 
Schrift sich gegen die Kirche und den christlichen 
Glauben wenden, 

 
b) die Anlass geben zu der Vermutung, dass gegen die 

Würde der Menschen und gegen die Toleranz ver-
stoßen wird, 

 
c) die eine religiöse Überhöhung von nichtkirchlichen 

Handlungen durch Benutzung des Kirchenraumes 
ergäben, 

 
die vorrangig den Charakter von Werbeveranstaltungen 
haben. 
 
 
Ende des amtlichen Teils 
 

Informationen des Bürgermeisters 
 
1. Zum Feuerwehrgerätehaus 
 
Mit Ordnungsverfügung vom 04.09.2006 hat der Landkreis 
die Nutzung der baulichen Anlage in der Walther-
Rathenau-Strasse als Feuerwehrgerätehaus untersagt. Die 
Nutzung ist innerhalb von neun Monaten einzustellen.  
Für die Untersagung der Nutzung ist die sofortige Vollzie-
hung angeordnet.  
 
 
 

2. Zur Besetzung der Stelle der Schulleiterin der 
Grundschule 

 

Der Leiter des Staatlichen Schulamtes, Herr Weiss, hat 
mitgeteilt, dass das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport entschieden hat, dass im vorliegenden Fall dem Vo-
tum der Schulkonferenz zu folgen ist. Trotzdem könne 
aufgrund eines laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfah-
rens keine Besetzung der Stelle erfolgen.  
Bis zur gerichtlichen Entscheidung ruht das Verfahren und 
die Aufgaben werden wie bisher von Frau Lefass als Schul-
leiterin und von Frau Hackbarth als stellvertretende Schul-
leiterin wahrgenommen. 
 
3. Zur Deponie 
 

Auf Anfrage der Gemeinde teilt das Landesumweltamt mit, 
dass nach derzeitigem Kenntnisstand von der Deponie kei-
ne akute Gefahr ausgeht. Die bei der Begehung festgesetz-
ten Maßnahmen seien nicht als Sofortmaßnahmen, die eine 
Gefahr in Verzug voraussetzen, sondern als solche zur 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zu verstehen, die 
als umgehend zu realisieren eingestuft wurden. 
Der nach Aktenlage sicherungspflichtigen AWU seien 
vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung der Deponie 
aufgegeben worden. Diese Verfügung liege der AWU ge-
genwärtig zur Anhörung vor. Ob sie die Sicherungspflicht 
anerkenne, sei zurzeit noch nicht erkennbar.  
 
4. Zu Gesprächen mit dem Ministerium für Infra-

struktur und Raumordnung 
 

Am 22. und 23. August hat es Gespräche zum ergänzenden 
Verfahren Planfeststellung BBI im MIR gegeben. Am ers-
ten Tag waren die Anwälte der Kläger zum Meinungsaus-
tausch eingeladen worden. Der 2. Termin war ausschließ-
lich den Gemeinden vorbehalten. Obwohl keine Festlegun-
gen getroffen wurden, gab es wichtige Hinweise. So zeich-
net sich ab, dass im Rahmen des Verfahrens eine erneute 
Anhörung stattfinden wird, die mindestens allen aktiven 
und passiven Klägern  offen stehen wird. Relativ unstrittig 
scheint zu sein, dass in der Zeit von  0.00 – 05.00 Uhr - 
außer in Notfällen - Starts und Landungen ausgeschlossen 
sind.  
Für die Randzeiten haben wir unsere Auffassung vertreten, 
dass Flüge nur beim Nachweis von existenzgefährdenden 
Situationen für die Fluggesellschaften zulässig sein sollten.  
Wir konnten unsere Auffassung zu dem Umgang mit unse-
ren sensiblen Einrichtungen vortragen. Außerdem ging es 
um die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zugunsten 
unserer Gemeinden. Weitere Gespräche sind miteinander 
vereinbart worden. 
 

Die Steuerungsgruppe zur Flughafenumfeldentwicklung 
tagte am 24.08. das vierte Mal. Inzwischen ist das Büro 
Jahn, Mack & Partner beauftragt worden, die Studie zu 
Potenzen und Problemen der Umfeldentwicklung zu erstel-
len. Mit Vertretern dieses Büros hat bereits ein erstes Ge-
spräch stattgefunden. Die bisherigen Ergebnisse werden im 
Ortsentwicklungsausschuss am 26.09.2006 vorgestellt. 
 

Der Abteilungsleiter der Gemeinsamen Landesplanung, 
Herr Steintjes, besucht am 14.09. Schulzendorf.   
 
 

NICHTAMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN 
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5. Zum Bevölkerungsstand 
 

Zum 31.03.2006 haben wir eine Einwohnerzahl von 7510 
erreicht. In Schulzendorf lebten zu diesem Zeitpunkt 3778 
männliche und 3732 weibliche Personen. 
 
6. Zum Baugeschehen 
 

• Ernst-Thälmann-Straße – Fußgängerbrücke über 
den Selchower Flutgraben  

 Die Baumaßnahme ist termingerecht fertig gestellt wor-
den. Die Abnahme erfolgte am 07.09.2006. 

 

• Ernst-Thälmann-Straße – Straßenbeleuchtung 
 Die Abnahme erfolgt in der 37. Kalenderwoche. Der 

Termin der Baudurchführung wurde eingehalten. 
 Gemäß geltender Straßenbaubeitragssatzung werden für 

dieses Abrechnungsgebiet die anrechenbaren Baukosten 
(Planung, Baukosten, Nebenkosten)  auf die Grund-
stückseigentümer umgelegt. Sie belaufen sich auf ca. 
0,25 € / m²  anrechenbare Grundstücksgröße, d. h. bei 
einem    800 m² großen Grundstück mit einem Nut-
zungsfaktor von 1,00 (Wohnbebauung) entstehen vor-
aussichtliche Ausbaukosten in Höhe von 200,00 €. 

 

• Miersdorfer Straße – Gehweg 
 Die Abnahme erfolgte am 21.08.2006. Somit ist der 

Gehweg für die Nutzung freigegeben. 
 

• Allgemeine Bautätigkeit im Tiefbau 
 An der Miersdorfer Straße - Haltestelle Hennigsdorfer 

Straße - wurden in der 34. KW zwei neue Fahrgastun-
terstände montiert. Einer ist leider schon wieder mit 
Graffiti besprüht worden. 

 

• Umrüstung der Containerstellplätze durch den 
SBAZV 

 Es wurden in unserem Gemeindegebiet 4 Unterflurcon-
tainerstellplätze errichtet, (Altdorf, Karl-Marx-Straße, 
Leipziger Platz, Kieler Straße). Die Glascontainerfläche 
Zum Mühlenschlag ist ebenfalls neu gestaltet worden. 

 

• Einbau von sprechenden Papierkörben 
 Im Gemeindegebiet wurden in der vergangenen Woche 

5 sprechende Papierkörbe installiert (Apotheke, Aldi, 
Plusmarkt, Mehrzweckhalle, Gemeindeverwaltung). Die 
Papierkörbe wurden gesponsert. Die Säuberung und 
Entleerung erfolgt durch den Bauhof.  

 

• Baumpflanzung 
 Die Vergabe der Ingenieurleistung für die Erarbeitung 

und Ausschreibung der Ersatzpflanzungen für die Kieler 
Straße und die Chemnitzer Straße gemäß „2. Baum-
pflanzkonzept Ersatzpflanzungen“ ist erfolgt. Ab Ende 
Oktober 2006 wird gepflanzt. 

 

• Markierung der Straßenbäume 
 Zurzeit wird durch ein Ingenieurbüro ein Teil der Stra-

ßenbäume mit Baumplaketten gekennzeichnet. Diese 
Kennzeichnung bildet einerseits die Grundlage für ein 
Baumkataster und andererseits für die erforderliche 
Baumkontrolle und Schadensbegutachtung.  

 

• Straßenbeleuchtung 
 Die EON-e.dis hat in der Grünen Trift und An der Kop-

pel die Bauleistung für die Erdverkabelung der Elektro-

leitung an die Fa. Gerigk vergeben. Gleichzeitig wird 
ein neues Straßenbeleuchtungskabel mit verlegt. Danach 
werden die Straßenbeleuchtungsmaste gestellt. Der Zu-
schlag wird an die Fa. Schmidt aus Fürstenwalde in  
Höhe von 29.867,80 € (brutto) erteilt. In der Kölner 
Straße zwischen Freiligrathstraße und Miersdorfer Stra-
ße wird ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert. Den 
Zuschlag erhielt die Firma Roese aus Eichwalde für ein 
Angebot in Höhe von 39.811,56 € brutto. 

 

•  Walther-Rathenau-Straße zwischen Freiligrath-
straße und Illgenstraße 

 Die Baufirma ist ihrer vertraglichen Verpflichtung 
nachgekommen und hat die neu angelegten Grünflächen 
gemäht. Ab sofort sind die Anlieger für die Pflege der 
Grünflächen zuständig. 

 

• Schulerweiterungsbau 
 Die Verglasung des Eingangsbereiches und der Biblio-

thek ist abgeschlossen. Die Fußbodenheizungen im    
Atrium und im Speiseraum sind verlegt. Das Einbringen 
des Estrichs im Erdgeschoss hat am 04. September be-
gonnen. In den oberen Etagen wird gemalert und der 
Fußboden verlegt. Wenn die Arbeiten beendet sind, 
können die eingelagerten Möbel aufgestellt werden. Die 
Weidenfassade ist bis zum 2. Obergeschoss fertig ge-
stellt. 

 Die Schulausgabeküche wurde an die Gebrüder Schwa-
benland vergeben. Der  Einbau soll in der 39. KW er-
folgen. 

 Die Angebotsauswertung für das Los Fliesen prüfte das 
Rechnungsprüfungsamt. Die Vergabe erfolgte am Frei-
tag, dem 08.09.2006. 

  

• Pflegeheim Schulzendorf 
 Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan liegen 

im Zeitraum vom 04.09.2006 bis zum 06.10.2006 öf-
fentlich aus. Beide sollen durch die Gemeindevertretung 
am 18.10.2006 als Satzung beschlossen werden 

 

• Hochbau Grundschule 
 Zurzeit werden die Planungsunterlagen für den Bauan-

trag erstellt. 
 

• Zur Sanierung „Waldfrieden“ 
 Im Ausschuss Soziales/Bildung/Kultur/Sport wurde die 

Analyse der Platzkapazitäten und der Belegung der von 
der Gemeinde betriebenen Kitas vorgestellt. 

 Zurzeit können wir auf eine Kapazität von 413 Plätzen 
zurückgreifen. Von diesen Plätzen sind 365 besetzt. Das 
heißt, wir haben 48 freie Plätze. Durch stärkere Jahr-
gänge im Hortbereich sind wir trotzdem gezwungen, 
gegenwärtig auf Räume in der Sport- und Mehrzweck-
halle zurückzugreifen. 

 In Einrichtungen der Gemeinde werden 172 Kinder im 
Vorschulalter betreut. Ausgehend von den prognosti-
zierten Geburtenzahlen geht die Anzahl der Kinder in 
diesem Alter ohne eine deutlich höhere Anzahl von Zu-
zügen eher zurück. Das heißt, wir benötigen etwa eine 
Kapazität von 200 Plätzen. Diese Plätze stehen mit der 
Kita „Löwenzahn“ (162) und der Kita „Zum Märchen-
land“ (46) zur Verfügung. Aus diesem Grund ist es 
nicht zwingend erforderlich, die Kita „Waldfrieden“ zu 
sanieren. 
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Aus den Ämtern 
 
• Einladung zum Wirtschaftsball 
 
Die Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und 
Zeuthen veranstalten gemeinsam mit der Stadt Königs 
Wusterhausen am 18. November 2006 um 20.00 Uhr in 
Zeuthen den 1. Wirtschaftsball der Region. Ein auserlese-
nes Buffet, die zum Tanz und zur Unterhaltung aufspielen-
de Gala-Show-Band sowie Vorführungen von Standard-
tanzformationen werden für einen angenehmen und ent-
spannten Abend sorgen, mit dem Sie sich, Ihren Partnern 
und Freunden für Geleistetes ein Dankeschön bereiten kön-
nen.  Herzlich eingeladen sind alle Gewerbetreibende, 
Dienstleister und Selbständige. Es stehen nur 400 Eintritts-
karten  zum  Verkauf. 
Interessenten melden sich bitte bei Klaus-Dieter Lemke 
(03375 525831). 
 
 
Haupt-, Rechts- und Ordnungsamt 
 
• Lärmbelästigung/Nachtruhe/Mittagsruhe 
 

Entsprechend dem Gesetz über die Sonn- und Feiertage 
sind an Sonntagen und an den gesetzlich anerkannten 
Feiertagen  öffentlich  wahrnehmbare Handlungen und 
Arbeiten  verboten,  die  geeignet sind,  die äußere Ruhe des 
Tages zu stören. 
Dies betrifft auch gewerbliche  und  private Bauarbeiten.  
Der Samstag ist ein Werktag.  
 Nach dem Landesimmissionschutzgesetz  des Landes 
Brandenburg  gilt die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr  als 
Nachtruhe. In dieser Zeit  sind alle Betätigungen verboten, 
die geeignet sind, die Nachtruhe zu  stören. 
Tongeräte dürfen nur in solcher Lautstärke benutzt werden, 
dass unbeteiligte Personen  nicht erheblich belästigt werden. 
 
Eine allgemeine Mittagsruhe ist durch das Landesimmiss-
sionschutzgesetz nicht vorgesehen. 
 
Der Betrieb von Geräten  und Maschinen  (z.B. Rasen-
mäher, Bohrmaschinen, Sägen etc.)   ist  in der Geräte- und  
Maschinenlärmschutzverordnung vom 29.08.2002 geregelt. 
Diese Maschinen  dürfen an Sonn- und Feiertagen ganztä-
gig   und an Werktagen  in der Zeit von 20.00 bis 7.00  Uhr 
nicht betrieben werden. 
Darüber  hinausgehend dürfen Grastrimmer, Graskanten-
schneider,  Laubbläser und Laubsammler auch in der Zeit 
von 7.00 bis 19.00 13.00 bis 15.00 und von 17.00 bis 20.00 
Uhr nicht betrieben werden., es sei denn für diese Geräte 
wurde das gemeinschaftliche Umweltzeichen entsprechend 
der Geräte- und  Maschinenlärmschutzverordnung  vergeben. 
 
• Verbrennen im  Freien 
 

Durch das Landesimmissionsschutzgesetz ist das Verbren-
nen  im Freien verboten, wenn dadurch die Nachbarschaft 
oder die Allgemeinheit gefährdet oder belästigt werden 
kann.   Eine Belästigung oder Gefährdung ist in der Regel 
unter den folgenden Voraussetzungen nicht zu erwarten: 
 
 

- die Feuerstelle wird nur gelegentlich betrieben, 
 
- als Brennstoff wird ausschließlich naturbelassenes, 

stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, bei-
spielsweise in Form von Scheitholz, Ästen und Reisig 
genutzt, 

 
- die Größe des Feuerhaufen übersteigt nicht  folgende 

Maße:  Durchmesser 1 m, Höhe 1 m,  
 
- das Feuer wird bis zum vollständigen Erlöschen der 

Glut von einer zuverlässigen Aufsichtsperson über-
wacht. Es muss sichergestellt sein, dass bei starken  
Winden und bei stärkerer Rauchentwicklung  das  Feuer 
sofort gelöscht werden kann, 

 
- es wird ein ausreichender Abstand der Feuerstelle zum 

nächstgelegenen  für den Aufenthalt von Menschen  be-
stimmten Gebäuden eingehalten. 

 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass es generell ver-
boten ist, stark wasserhaltiges Grünmaterial, z.B. Pflan-
zenmaterial, aber auch behandeltes Holz, z.B. Bauholz, 
Möbelreste und andere brennbare Abfälle in diesen Feuern 
einzusetzen. 
 
Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle aus Haushaltungen 
und Gärten ist gemäß der Abfall-, Kompost, und Verbren-
nungsverordnung  nicht zulässig. 
 
• Schutz des Waldes 
 
Der Wald ist für die Umwelt, das Klima, die Pflanzen- und 
Tierwelt  und  für den Menschen von großer Bedeutung.  
Der Schutz und die Reinhaltung  des Waldes sollten selbst-
verständlich sein. 
Leider ist dies keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder 
missbrauchen Mitbürger den Wald um sich ihres Unrats zu 
entledigen. 
 
Zunehmend ist auch festzustellen, dass  pflanzliche  Abfälle 
wie Grasmahd,  Laub, abgeschnittene Zweige etc. im Wald 
entsorgt werden.     
 
Vielleicht sind diese Umweltsünder der Meinung, dem 
Wald nicht zu schaden, da es sich um organische Stoffe 
handelt.  Dies ist aber nicht der Fall. Das ökologische 
Gleichgewicht   wird empfindlich  gestört. 
 
Gemäß § 24  des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
vom 20.4.2004 ist es verboten, den Wald zu verschmutzen, 
indem Abfälle  oder andere nicht zum Wald gehörende 
Gegenstände oder Stoffe im Wald abgelagert oder zurück-
gelassen werden. Wer entgegen § 24   des Waldgesetzes 
den Wald verschmutzt  handelt ordnungswidrig.  Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
20 0000  Euro geahndet werden. 
 
Sollten die Verursacher einer Verschmutzung des Waldes 
bekannt werden,  werden wir  eine entsprechende Anzeige 
unverzüglich an das zuständige Amt für Forstwirtschaft 
weiterleiten.  
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• Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf 
 

                  
 
In den Monaten Juni, Juli und August 2006 wurde die Frei-
willige Feuerwehr Schulzendorf zu 16 Einsätzen gerufen: 
 
• Am 24.06.2006 wurden die Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Schulzendorf zu einem Verkehrsunfall auf 
der B 96A alarmiert. 

• Es kam am 24.06.2006 zu einem Technischen Hilfeleis-
tungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schulzendorf. 
Es handelte sich hierbei um eine Tierrettung. 

• Am 05.07.2006 wurden die Kameraden zu einem über-
örtlichen Waldbrandeinsatz bei Caminchen alarmiert.   

• Zu einer Fehlalarmierung kam es am 11.07.2006.  
• Ein weiterer überörtlicher Waldbrandeinsatz erfolgte am 

19.07.2006 in Treppendorf. Hier waren die Kameraden 
mit 2 Fahrzeugen vor Ort. 

• Ein Fehlalarm wurde am 21.07.2006 durch eine Brand-
meldeanlage in Waltersdorf ausgelöst. 

• Zu einem Kleinbrand wurde die Feuerwehr Schulzen-
dorf am 22.07.2006 alarmiert. 

• Am 23.07.2006 wurden die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Schulzendorf zu einem Mittelbrand gerufen. 

• Die Kameraden wurden am 27.07.2006 zu einem über-
örtlichen Einsatz gerufen. Es handelte sich um einen 
Großbrand eines Getreidefeldes. 

• Ein Verkehrsunfall am 31.07.2006 führte zum Ausrü-
cken der Freiwilligen Feuerwehr Schulzendorf mit 3 
Fahrzeugen. 

• Die Beseitigung einer Ölspur erfolgte am 01.08.2006 
durch die Kameraden der Feuerwehr Schulzendorf. 

• Eine Fehlalarmierung wurde am 03.08.2006 durch eine 
Brandmeldeanlage in Waltersdorf ausgelöst. 

• Am 05.08.2006 leistete die Feuerwehr Technische Hil-
feleistung für den Rettungsdienst. 

• Ein Sturmschaden wurde durch die Kameraden der 
Feuerwehr am 20.08.2006 bearbeitet. 

• Eine ca. 9 km lange Ölspur wurde durch die Freiwillige 
Feuerwehr Schulzendorf am 22.08.2006 beseitigt. 

• Zu einem Verkehrsunfall wurden die Kameraden am 
27.08.2006 alarmiert. Die Feuerwehr war mit 4 Fahr-
zeugen vor Ort.  

 
Zur Unterstützung der Kameraden werden weitere Mitglie-
der für die Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf gesucht. 
Neben den Diensten und Einsätzen werden regelmäßig 
Lehrgänge an der Feuerwehrschule absolviert.  
Wenn Sie in einem kameradschaftlichen Kreis mitwirken 
und eine ehrenamtliche Aufgabe wahrnehmen möchten, 
dann kommen Sie einfach donnerstags in der Zeit von      
19 bis 21 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus Walther-
Rathenau-Str. 80 und melden sich bei der Wehrführung.  
Weitere Informationen können Sie im Ordnungsamt unter 
der Telefonnummer 033762/ 431-24 sowie in Internet unter 
www.feuerwehr-schulzendorf.de erhalten. 

Bauamt 
 
• Baumaßnahme: Ausbau der Straßenbeleuch-

tung in der Ernst-Thälmann-Straße im Ab-
schnitt zwischen Freiligrathstraße und Gemar-
kungsgrenze Schulzendorf 

 
Im Zuge des grundhaften Ausbaus der Ernst-Thälmann-
Straße im Abschnitt zwischen Freiligrathstraße und Gemar-
kungsgrenze Schulzendorf wurden seit Beginn der Bau-
maßnahme im Jahr 2004 parallel dazu die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung (Kabelverlegung, Setzen der Beleuch-
tungsmaste) schrittweise erneuert und verbessert. In den 
Monaten Juli / August 2006 erfolgte die Komplettierung 
der Beleuchtungsanlage.  
Gemäß geltender Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Schul-
zendorf (Straßenbaubeitragssatzung) wird für dieses Ab-
rechnungsgebiet der beitragsfähige Aufwand zu 20 v. H. 
auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Die zu tragenden 
Kosten belaufen sich auf ca. 0,25 € / m² pro anrechenbare 
Grundstücksgröße. Das heißt bei einem 800 m² großem 
Grundstück mit einem Nutzungsfaktor von 1,00 (bei einge-
schossiger bzw. zweigeschossiger Bebaubarkeit) entstehen 
voraussichtliche Beiträge in Höhe von 200,00 €.  
 
 
Amt für Soziales, Bildung und Kultur 
 
• Welchen Namen soll unsere Grundschule     

erhalten? 
 

Wir rufen alle auf, einen Namen für unsere Schule zu finden! 
 

Der Name soll unverwechselbar sein.  
Er soll für Schülerinnen und Schüler verständlich sein und 
ermöglichen, dass diese den Bezug zwischen der Schule und 
dem Namen erkennen können. 
 

Begründen Sie bitte Ihre Vorschläge und vergessen Sie das 
Kennwort „Schulname“ und Ihren Absender nicht. 
  

Bitte schreiben Sie uns!  
 
Ihre Ideen erreichen uns wie folgt: 
 

Gemeinde Schulzendorf 
Otto-Krien-Straße 26 
15732 Schulzendorf  
oder per Fax: (03 37 62) 49741 
oder an: schulname@schulzendorf.de 
 
Bibliothek Schulzendorf 
Rosa-Luxemburg-Straße 60 
15732 Schulzendorf 
 
Grundschule Schulzendorf  
Illgenstraße 26 – 32 
15732 Schulzendorf 
 
Kennwort: „Schulname“ 
 
Einsendeschluss ist der  30.11.2006. 
 
Die Jury zur Findung des Namens der Grundschule 
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• Veranstaltungen 
 
 
„Meine Lieder für Euch“   
 
am Donnerstag, 28.09.2006 um 19.30 Uhr 
 
Maren Rudolf singt Lieder über Liebe, Leben, Leidenschaft zum 
Zuhören, Mitfühlen, Schmunzeln, Nachdenken und sich wieder 
erkennen. 
 
 
 
„Wen die Götter lieben“ 
 
am Donnerstag,  19.10.2006 um 19.30 Uhr 
 
Der Pianist Mirko Krejči spielt im Mozartjahr natürlich Musik 
von Wolfgang Amadeus Mozart, dessen Name für viele Menschen 
gleichbedeutend mit „Wunderkind“ und „Genie“ steht.  
Wir freuen uns auf diesen Abend. 
 
Veranstaltungsort:  Patronatskirche Schulzendorf, 

Dorfstraße (Altdorf) 
 

Karten im Vorverkauf  erhalten Sie für je  8 € zu den 
Sprechzeiten des Gemeindeamtes und an der Abendkasse in 
der Patronatskirche für je 9 €. 
 
 
 
• Bibliothekstreff 
 
 
Wann:  Mittwoch, 25.10.2006,  10.00 Uhr 
Wo:  Sporthalle Schulzendorf,  

Walther-Rathenau-Str. 74  
 
Wir möchten alle literaturinteressierten Bürger zum Biblio-
thekstreff einladen. In gemütlicher Runde werden neue und 
bekannte Bücher vorgestellt. Jeder, der es möchte, kann 
sich aktiv beteiligen und selber über seine Lieblingsbücher 
sprechen. 
 
Buchvorstellung: 
Jan Weiler „Maria, ihm schmeckt`s nicht!“ 
 
Der „Bibliothekstreff“ findet jeden letzten Mittwoch im 
Monat um 10.00 Uhr in der Bibliothek Schulzendorf, Rosa-
Luxemburg-Str. 60 statt.  
 
• Neue Hörbücher In der Bibliothek 
 
Stanislaw Lem: „Eden“ 
Roman über die Begegnung mit einer außerirdischen Zivili-
sation 
 

Thomas Mann Höredition: „Ein Fest für die Ohren“ 
Die wichtigsten Erzählungen und Romane von Thomas 
Mann in aktuellen und klassischen Hörspielen  
z. B. Buddenbrooks; Der Zauberberg; Königliche Hoheit; 
Tonio Kröger u. a. 
 
„Nach Süden - Über Vincent van Gogh“ 
Das Hörbuch begleitet van Gogh auf seinem Lebensweg - 
von Belgien über Paris in die Provence - dem Licht entge-
gen. 
 
Wolfgang Rödel: „Hans Falladas Jahre in Carvitz“ 
Er war ein süchtiger Mensch, beim Schreiben süchtig, tab-
lettensüchtig, morphiumsüchtig und süchtig nach Frauen. 
Das Urteil von Falladas Ehefrau wird in diesem Hörspiel 
eindrucksvoll bestätigt. 
 
 

Ortsspezifische Nachrichten 
 
 
Der Seniorenbeirat lädt ein 
 
zu einem  Filmnachmittag 
 
Dr. Paul Stahlberg zeigt den Film von der Seniorenfahrt 
der Gemeinde Schulzendorf nach Prenzlau am 13.07.2006 
 
Datum:  11.10.2006 
Uhrzeit: 14:00 Uhr 
Ort:  Begegnungsstätte „Butze“ 
  August-Bebel-Straße 
 
Unkostenbeitrag für Kaffee und Gebäck:  2,00 € 
Anmeldung bis 07.10.06 bei Elke Simon (40775) oder 
Waltraud Mann (821801) 
 
 
Sprechzeiten des Gemeindeamtes Schulzendorf 
 
Dienstag      von    9 - 12 Uhr und  13 - 18 Uhr  
Mittwoch                -- von  13 - 15 Uhr  
Donnerstag  von    9 - 12 Uhr                --  
 
sowie nach Absprache: 
 
Mittwoch       von   9 – 12 Uhr 
Donnerstag  von 13 – 15 Uhr 
 
Die gleichen Sprechzeiten gelten für das Bauamt, Außen-
stelle Karl-Marx-Straße 14. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Impressum 
Herausgeber und verantw. für den amtlichen Teil: 
 Gemeinde Schulzendorf 
 Otto-Krien-Straße 26, 15732 Schulzendorf 
 Frau Rita Koppe (Beigeordnete) 
 Tel.: 033762/43112, Fax: 033762/49741 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Gemeinde Schulzendorf 
Frau Rita Koppe (Beigeordnete) 
www.schulzendorf.de 
e-mail:   gemeinde@schulzendorf.de 

 
Erscheinungsfolge: nach Bedarf 
Auflagenhöhe:    3.600 
Druck:  
Printservice Thomas Fröhlich 
Thälmannstraße 24, 15741 Bestensee

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt für die Gemeinde Schulzendorf ist in der Gemeindeverwaltung,  Otto-Krien-Str. 26, 15732 Schulzendorf erhältlich. 


